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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Zanger, Kolleginnen und Kollegen haben am 
24. Oktober 2014 unter der Nr. 2912/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Rechnungshofbericht 2014/13 zum Attachéwesen gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

 Wieso wurde bei der Entsendung von Attachés keine adäquate Vorbereitung und 
Qualifikation sichergestellt? 

 

Die entsandten Bediensteten wurden gerade aufgrund ihrer fachlichen Qualifikatio-

nen ausgewählt, weshalb eine zusätzliche Einschulung vor Beginn ihrer Tätigkeit 

nicht erforderlich war. Eine Einschulung am konkreten Arbeitsplatz vor Ort erfolgt 

jedenfalls. 

 

Zu Frage 2: 

 Wird nach den Empfehlungen des RH mittlerweile (zum Zeitpunkt des Eintreffens 
der Anfrage) bei der Bemessung des Wohnkostenzuschusses für Attachés Rück-
sicht auf die tatsächliche Miethöhe genommen? 

 

Die Wohnkostenzuschüsse der in Auslandsverwendung stehenden Bediensteten 

werden gemäß den Bestimmungen des § 21c Gehaltsgesetz 1956 in Verbindung mit 
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§ 4 Auslandsverwendungsverordnung 2005 idgF in der sparsamsten Weise bemes-

sen. 

 

In einem standardisierten Prüfverfahren wird das jeweilige Wohnobjekt detailliert be-

wertet. Dabei wird auch die preisliche Angemessenheit der jeweiligen Miete berück-

sichtigt.  

 

Zu Frage 3: 

 Aus welchen Gründen wurden vor Entsendungen der Attachés nicht der Bedarf 
hinsichtlich des Einsatzstandortes, der Personalausstattung, und des Aufgaben-
bereiches eruiert sowie die genauen Zielvorgaben festgelegt? 

 

Eine Evaluierung der Personalausstattung findet jährlich im Rahmen der zwischen 

der Sektion I und IV des Bundeskanzleramtes vereinbarten Personalbedarfsplanung 

- auch in Bezug auf das Personal bei den ständigen Vertretungen - statt.  

 

Zu Frage 4: 

 Warum wurde die Rechtslage hinsichtlich der Einhebung von Nutzungsentgelten 
für zugewiesene Dienstwohnungen oder bei Bezug von Wohnkostenzuschüssen 
nicht geklärt? 

 

Ich verweise auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 2915/J durch 

den Herrn Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres. 

 

Zu Frage 5: 

 Warum wurde das Rotationsprinzip bei allen entsandten Bediensteten nicht an-
gewendet? 

 

Ein personeller Wechsel im Bereich der Dienststellenleitung und der drei zugeteilten 

Bediensteten findet in der Regel - analog der Vorgangsweise des BMeiA - alle vier 

bis fünf Jahre statt. Bei den beiden Vertragsbediensteten sur place findet das Rotati-

onsprinzip keine Anwendung, da es sich nicht um entsandtes Personal handelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

FAYMANN 
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